
                                                                              

Ehrenordnung des Liederkranzes 1862 Weingarten, Baden e.V.   

Allgemeine Regelungen: Diese Ehrenordnung regelt auf der Grundlage der Satzung des Liederkranz 1862 

Weingarten, Baden e.V. Einzelheiten zur Durchführung von Ehrungen durch den Verein. Die Ehrenordnung ist nicht 

Bestandteil der Satzung.  

Grundsätze: Für langjährige Mitgliedschaft bzw. verdienstvolle Tätigkeit im Verein erhalten die Mitglieder nach 

Maßgabe dieser Ehrenordnung Ehrungen durch den Verein. Kein Mitglied hat einen satzungsmäßigen Anspruch auf 

eine Ehrung. 

Zuständigkeit: Der erweiterte Vorstand entscheidet über die Ehrung von Mitgliedern und der Ernennung zum 

Ehrenvorsitzenden bzw. zum Ehrenmitglied mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.  

Festlegung und Verfahren Alle Ehrungen des Liederkranz 1862 Weingarten, Baden e.V. werden vom Vorstand bei 

angemessenen Vereinsveranstaltungen durchgeführt. Alle Ehrungen werden vom Vorstand in einer Ehrungsliste 

erfasst. 

Ehrungen durch den Badischen Chorverband und / oder den Deutschen Chorverband                              

Ehrungen können online über das BCV-Bestandsportal beantragt werden. 

 Erwachsene Sänger/innen: Ehrung für 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75 oder 80 aktive Singejahre 

25 Jahre: Urkunde plus Nadel bzw. Brosche vom Badischen Chorverband                                                           

40 Jahre: Urkunde plus Nadel bzw. Brosche vom Badischen Chorverband                                                            

50 Jahre: Urkunde plus Nadel bzw. Brosche vom Deutschen Chorverband                                                           

60 Jahre: Urkunde plus Nadel bzw. Brosche vom Deutschen Chorverband                                                         

65 Jahre: Urkunde plus Nadel bzw. Brosche vom Badischen Chorverband / Urkunde plus Nadel bzw. Brosche vom 

Deutschen Chorverband                                                                                                                             

70 Jahre: Urkunde plus Nadel bzw. Brosche vom Deutschen Chorverband                                                             

75 Jahre: Urkunde plus Gründungsmedaille vom Badischen Chorverband / Urkunde vom Deutschen Chorverband                                                                                                                                             

80 Jahre: Urkunde vom Deutschen Chorverband 

 Chorleiter: Ehrung für 25, 40 oder 50 Jahre Chorleitertätigkeit 

 Chorleiter im Kinder- und Jugendchor: Ehrung für 10- oder mehrjährige Chorleitertätigkeit 

 Verein: Ehrung für 50-, 75-, 100-, 125-, 150- oder 175-jähriges Bestehen 

Der Liederkranz ehrt zusätzlich: 

Ehrenmitglied im Verein werden: 

 Aktive Sänger/innen für 35 Singejahre, weitere Ehrungen dann für 40, 50 und 60 Jahre 

 Passive Sänger/innen für 40 Jahre im Verein, diese erhalten dabei eine Urkunde 

 Bei 50 Jahren passive Mitgliedschaft ebenfalls eine Urkunde 

Für langjährige Mitgliedschaft erhalten passive Mitglieder 

 Bei 25 Jahren ein Präsent 

Bei allen Ehrungen erhalten die Mitglieder ein Weinpräsent oder Ähnliches in dieser Größenordnung 

Alle Ehrungen werden erst nach Ablauf des Kalenderjahres, also im Folgejahr, vollzogen 

Inkrafttreten Die vorstehende Ehrenordnung wurde vom erweiterten Vorstand in der Sitzung vom 25. März 2022 

beschlossen und tritt ab diesem Zeitpunkt in Kraft. 


